


Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/093 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  02.05.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Anbau eines Balkones als Stahlkonstruktion  
Trollingerweg 19, Flst. 7134/2, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     

     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Klosterburgäcker“. 
 
Geplant ist der Anbau eines Balkons auf der Südseite des Gebäudes. 
 
Der geplante Balkon befindet sich im Baufenster. 
Es wird ein Grenzabstand zur östlichen Grenze mit 0,82 m eingehalten. Dies ist zulässig, da 
es sich um ein Doppelhaus handelt und somit schon eine Grenzbebauung besteht. 
 
Städtebaulich bestehen keine Bedenken. 
 
 

Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan und Ansichten 

 









Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/094 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  02.05.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Umnutzung eines Zimmers zur Naturheilpraxis  
Meister-Simon-Str. 29, Flst. 704/1, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     

     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Käppele“. 
 
Geplant ist die Umnutzung eines Zimmers im bestehenden Wohngebäude zur 
Naturheilpraxis. 
 
Eine Naturheilpraxis ist im Allgemeinen Wohngebiet zulässig. 
 
Am bestehenden Wohngebäude ändert sich äußerlich nichts. 
 
Für den Praxisbetrieb ist ein zusätzlicher Stellplatz auszuweisen. 
Im Bebauungsplan gibt es keine Vorgaben zu offenen Stellplätzen, somit sind diese überall 
zulässig. 
 
Städtebaulich bestehen keine Bedenken. 
 
 

Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan und Grundriss Dachgeschoss 

 









Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/096 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  03.05.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Neubau und Erweiterung eines Geräte- und 
Maschinenschuppens sowie eines Barrique-Kellers, 
Verkostung und einer Wohnung. Nutzungsänderung im 
bestehenden Wohnhaus im Dachgeschoss 
Lauerweg 55, Flst. 3047, 3048/1, 3048/2, 3048/3, 
Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag mit der Maßgabe, dass 
eine genehmigungsfähige Entwässerungsplanung vorgelegt wird. 
 
 
 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich. 
 
Geplant ist der Neubau und die Erweiterung eines Geräte- und Maschinenschuppens sowie 
eines Barrique-Kellers, Verkostung und einer Wohnung. Außerdem ist für das Dachgeschoss 
im bestehenden Wohnhaus eine Nutzungsänderung geplant. Hier sollen zwei Zimmer für 
Praktikanten entstehen und Archiv/Büro. 
 
Das Dachgeschoss des bestehenden Wohnhauses soll von Kinderzimmer und Bühne in 
Zimmer für Praktikanten und Archiv/Büro umgenutzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde hat einen Freiflächenplan und eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
angefordert, die von ihr dann überprüft werden. 
 
Die Entwässerungsplanung ist ebenfalls noch vorzulegen. Auch hier wird die 
Genehmigungsbehörde Anforderungen stellen. 
 
Die geplante Erdauffüllung stimmt im Schnitt und Erdgeschossplan nicht überein. Dies ist 
städtebaulich jedoch nicht relevant. 
 
Es werden 15 zusätzliche Stellplätze errichtet. Die Prüfung der Anzahl der notwendigen 
Stellplätze obliegt der Unteren Baurechtsbehörde. Hierzu ist der Genehmigungsbehörde ein 
Stellplatznachweis vorzulegen. 
 
Städtebaulich bestehen keine Bedenken. 
 
 

Anlagen: Lageplan 
Grundriss Erdgeschoss 
Ansichten 

 













Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/100 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  10.05.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Umbau eines Einfamilienhauses in ein Mehrfamilienhaus, 
Einbau von Dachgauben  
Burgstraße 33, Flst. 4802/5, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     

     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Umbau des Einfamilienhauses 
und zum Einbau der Dachgauben. Es wird kein Einvernehmen zur Nebenanlage für 
Fahrräder und Müll an der Südostecke des Grundstücks erteilt. Außerdem wird kein 
Einvernehmen zur Feuerwehraufstellfläche an der Weststraße erteilt. Der 
Baugenehmigungsbehörde wird ein Hinweis gegeben, dass es auf der Westseite des 
Gebäudes keine bestehende Dachterrasse gibt. 
 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im unüberplanten Innenbereich. 
 
Geplant ist der Umbau eines Einfamilienhauses in ein Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen. 
Im Dachgeschoss werden zusätzlich auf der West- und Ostseite Dachgauben eingebaut. 
 
Die Dachgaubensatzung der Stadt Bönnigheim gilt nicht für die unüberplanten Bereiche. 
 
Es werden 3 zusätzliche Stellplätze ausgewiesen. 
Die bestehende Umgrenzungsmauer ist in den Plänen nicht dargestellt. Sie muss teilweise 
entfernt werden, um die geplanten Stellplätze anfahren zu können. 
 
Die Nebenanlage für Fahrräder und Müll ist an der Südostecke des Grundstücks geplant. Es 
wird vorgeschlagen, die Nebenanlage außerhalb der bestehenden Baulinie nicht zuzulassen, 
insbesondere wegen des Sichtfeldes an der Ecke Burgstraße/Weststraße. 
 
Die Feuerwehraufstellfläche ist im Lageplan nicht dargestellt, nur im Erdgeschossplan. Sie ist 
an der Weststraße im Bereich des öffentlichen Parkstreifens vorgesehen. Hierzu wird kein 
Einvernehmen vorgeschlagen. 
 
In den Plänen wird die Dachterrasse auf der Westseite als Bestand deklariert. Da es diese 
Dachterrasse nicht gibt und sie auch nicht Teil des Bauantrags ist, wird ein entsprechender 
Hinweis an die Baugenehmigungsbehörde gegeben. An dieser Stelle befindet sich ein 
umbauter Raum über der Garage. 
 
 

Anlagen: Ausschnitt Baulinienplan, Lageplan und Ansichten 

 











Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/111 
Federführung: 
 
FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  23.05.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Anbau einer Weinstube an bestehende Halle mit Verkauf 
und Ausstellung + Teilüberdachung des Hofraumes + 
Wandverkleidung des Hofraumes  
Schmiedsberger Weg 38, Flst. 2443, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
Technischer Ausschuss 24.01.2019 Öffentlich  2019/001 
     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Schmiedsberg, 1. 
Änderung“. 
 
Geplant ist der Anbau einer Weinstube an die bestehende Halle mit Verkauf und Ausstellung. 
Außerdem sind die Teilüberdachung des Hofraumes mit 9,30 m x 6,30 m und die 
Wandverkleidung des Hofraums mit PVC Wellplatten geplant. 
 
Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 24.01.2019 bereits sein Einvernehmen 
zum Bauantrag „Anbau einer Weinstube an bestehende Halle mit Verkauf und Ausstellung“ 
erteilt und zu den Befreiungen, dass sich 3 Stellplätze in der Pflanzgebotsfläche befinden, 
ebenso das Vordach auf der Nordseite und die zugehörige Befestigung. 
 
Der Technische Ausschuss hatte beschlossen, dass der Stellplatzplan nochmal vorgelegt 
werden muss. 
Die Stellplätze in der Halle wurden nun anders angeordnet.  
Während der Erntezeit ist die Halle geschlossen und kann nicht zum Parken genutzt werden. 
In dieser Zeit findet kein Gastronomiebetrieb statt. 
 
Außerdem ist Teil des Bauantrags nun zusätzlich die Teilüberdachung des Hofraums mit 
9,30 m x 6,30 m und die Wandverkleidung des Hofraums mit PVC Wellplatten. 
 
Die Anleiterfläche für die Feuerwehr für das bestehende 1. Obergeschoss befindet sich auf 
der Westseite des Gebäudes in der Pflanzgebotsfläche. Da die Anleiterfläche nicht befestigt 
wird, kann dies so gemacht werden. 
 
Der Fettabscheider befindet sich ebenfalls auf der Westseite des Gebäudes in der 
Pflanzgebotsfläche, jedoch unterirdisch. Der Fettabscheider wird nicht angefahren. Die 
Entsorgung findet mittels eines Schlauches von der Straße aus statt. 
 
 
Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan und Ansichten 

Grundriss Erdgeschoss 
 















Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/112 
Federführung: 
 
FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  23.05.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Ausbau des bestehenden Wohnhauses und Einbau einer 
Gaube  
Burgstraße 57, Flst. 204/1, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
Technischer Ausschuss 14.03.2019 Öffentlich  2019/043 
     
     
     
     
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag und zur Befreiung, 
dass die Wandhöhe über eine Breite von 0,50 m überschritten wird.  Außerdem wird das 
Einvernehmen zur Befreiung erteilt, dass sich die Balkonüberdachung geringfügig außerhalb 
des Baufensters befindet. Es wird kein Einvernehmen zur Feuerwehraufstellfläche und zur 
Anleiterfläche erteilt, da diese öffentliche Stellplätze in Anspruch nehmen würden. 
 
 
 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Lauerweg, 1. 
Änderung“. Zusätzlich gilt die Dachgaubensatzung. 
 
Geplant sind der innere Umbau des Gebäudes und der Einbau einer Gaube auf der 
westlichen Seite. Außerdem ist die bereits bestehende Balkonüberdachung Teil des 
Bauantrags. 
 
Die Vorgaben der Dachgaubensatzung sind einzuhalten. Demnach darf die Gesamtbreite 
einer Dachgaube maximal 60 % der Trauflänge der jeweiligen Dachansicht betragen. Der 
Abstand zum Ortgang muss mindestens 1,50 m sein. Der obere Schnittpunkt des 
Dachaufbaus muss mindestens 0,50 m unterhalb des Hauptfirstes liegen. Die Wandhöhe der 
Dachgaube darf maximal 1,80 m betragen. 
 
Die Vorgaben der Dachgaubensatzung sind eingehalten bis auf die Wandhöhe im nördlichen 
Bereich der Gaube. Über eine Breite von 0,53 m hat die Gaube dort eine Wandhöhe von 
2,70 m, ansonsten hat die Gaube eine Wandhöhe von 1,755 m. Für die Überschreitung der 
Wandhöhe wird eine Befreiung vorgeschlagen. Städtebaulich bestehen keine Bedenken. 
 
Mit der Balkonüberdachung wird das Baufenster geringfügig überschritten. Hierfür ist eine 
Befreiung erforderlich, die von der Verwaltung vorgeschlagen wird. Die Überdachung an sich 
ist verfahrensfrei, da sie kleiner als 30 m² ist.  
 
Durch den Ausbau des Wohnhauses entsteht keine zusätzliche Wohnung, weshalb kein 
zusätzlicher Stellplatz erforderlich ist. 
 
Aus den Plänen ist die genaue Lage der Feuerwehraufstellfläche an der Burgstraße nicht zu 
erkennen, da Gehweg, Parkstreifen und Grünfläche nicht eingezeichnet sind. 
Die Verwaltung schlägt vor, nicht auf öffentliche Stellplätze zu verzichten. 
 
 
Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan und Ansichten 
 













Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/114 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  31.05.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Vergrößerung der Dachgauben am bestehenden 
Dachgeschoss  
Forststr. 3, Flst. 484, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag mit der Maßgabe, dass 
die Gesamtbreite der Gauben auf der Ost- und Westseite maximal 60% der Trauflänge der 
jeweiligen Dachansicht betragen.  Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die 3 im 
Dachgeschoss dargestellten Balkone nicht existieren und diese auch nicht Teil des 
Bauantrags sind. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Klosterburgäcker“. 
Zusätzlich gilt die Dachgaubensatzung. 
 
Im Jahr 2015 wurde der Ausbau des Dachgeschosses mit 3 Wohneinheiten inklusive 2 
Dachgauben und 3 Balkonen genehmigt. Die Genehmigung bezüglich der Dachgauben und 
Balkone wurde jedoch nicht umgesetzt. Die Genehmigung ist inzwischen erloschen, da sie 
nur 3 Jahre gilt. 
 
Geplant ist der Einbau von 4 Dachgauben. 
 
Die Vorgaben der Dachgaubensatzung sind einzuhalten. Demnach darf die Gesamtbreite 
einer Dachgaube maximal 60 % der Trauflänge der jeweiligen Dachansicht betragen. Der 
Abstand zum Ortgang muss mindestens 1,50 m sein. Der obere Schnittpunkt des 
Dachaufbaus muss mindestens 0,50 m unterhalb des Hauptfirstes liegen. Die Wandhöhe der 
Dachgaube darf maximal 1,80 m betragen.  
 
Die Gesamtbreite der Dachgauben auf der Ost- und Westseite betragen jeweils 6,65 m. Hier 
sind nur 6,30 m zulässig. Eine Befreiung wird nicht vorgeschlagen. 
Die übrigen Vorgaben der Dachgaubensatzung sind eingehalten. 
 
Die dargestellen Balkone im Dachgeschoss bestehen nicht und sind nicht Teil des 
Bauantrags. 
 
 

Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan und Ansichten 

 















Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/115 
Federführung: 
 
FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  31.05.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Änderung Untergeschoss bei Mehrfamilienhaus mit 5+8 
Eigentumswohnungen mit 19 Tiefgaragenstellplätzen  
Cleebronner Str. 20 und 20/1, Flst. 212/2 und 212/7, 
Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Lauerweg, 1. 
Änderung“. Es wurde im Vereinfachten Verfahren eingereicht. 
 
Die Bauherrschaft hat am 18.03.2019 die Genehmigung zum Bauvorhaben „Neubau von 5 + 
8 Eigentumswohnungen mit 19 Tiefgaragenstellplätzen“ erhalten. 
 
Im Nachgang hierzu soll nun das Untergeschoss teilweise geändert werden. Das 
Untergeschoss soll auf der Ostseite um 1,80 m und auf der Südseite um 1 m zurückgerückt 
und somit verkleinert werden. 
 
Städtebaulich bestehen keine Bedenken. 
 
 
Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan, Grundriss Untergeschoss und 

Ansicht Süd 
 











Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/116 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  31.05.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Errichtung einer unbeleuchteten Plakattafel mit 
zweiseitiger Werbewirkung für wechselnden 
Plakatanschlag  
Meimsheimer Straße, Flst. 2776/2, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     

     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt kein Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im unüberplanten Innenbereich an der Ostseite der 
Meimsheimer Straße. 
 
Geplant ist die Errichtung einer unbeleuchteten Plakattafel mit zweiseitiger Werbewirkung für 
wechselnden Plakatanschlag. Der Plakatwechsel soll ca. alle 10 Tage erfolgen. 
 
Zur öffentlichen Verkehrsfläche wird ein Abstand von 0,50 m eingehalten. 
 
Die Plakattafel inklusive Ständer ist insgesamt 4,15 m hoch. Die Plakattafel selber hat eine 
Höhe von 2,55 m und eine Breite von 3,76 m. 
 
Beim Bereich, der sich östlich der Meimsheimer Straße befindet, kann von einem 
Mischgebiet ausgegangen werden. 
 
Werbeanlagen sind grundsätzlich zulässig und außerdem genehmigungspflichtig, wenn sie 
größer als 1 m² sind. 
 
Allerdings passt eine Werbeanlage nicht in die vorhandene Kleingartenstruktur, weshalb das 
Einvernehmen nicht vorgeschlagen werden kann. 
 
 

Anlagen: Lageplanskizze, Ansicht und Fotomontage 

 









Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/117 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  31.05.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Errichtung einer unbeleuchteten Plakattafel mit 
zweiseitiger Werbewirkung für wechselnden 
Plakatanschlag  
Meimsheimer Straße, Flst. 167, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     

     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im unüberplanten Innenbereich an der Ostseite der 
Meimsheimer Straße. 
 
Geplant ist die Errichtung einer unbeleuchteten Plakattafel mit zweiseitiger Werbewirkung für 
wechselnden Plakatanschlag. Der Plakatwechsel soll ca. alle 10 Tage sein. 
 
Zur öffentlichen Verkehrsfläche wird ein Abstand von 0,30 m eingehalten. 
 
Die Plakattafel inklusive Ständer ist insgesamt 4,15 m hoch. Die Plakattafel selber hat eine 
Breite von 3,76 m und eine Höhe von 2,55 m. 
 
Beim Bereich, der sich östlich der Meimsheimer Straße befindet, kann von einem 
Mischgebiet ausgegangen werden. 
 
Werbeanlagen sind grundsätzlich zulässig und außerdem genehmigungspflichtig, wenn sie 
größer als 1 m² sind. 
 
Nach § 11 Landesbauordnung (LBO) dürfen bauliche Anlagen, wozu auch Werbeanlagen 
zählen, das Ortsbild nicht verunstalten. Nach den Ausführungen des 
Bundesverwaltungsgerichtes verunstaltet eine bauliche Anlage ihre Umgebung, wenn der 
Gegenstand zwischen ihr und der Umgebung von einem ästhetischen Eindrücken gegenüber 
offenen Betrachter, dem sogenannten gebildeten Durchschnittsbetrachter, als belastend und 
Unlust erregend empfunden wird. 
Hiervon kann nicht ausgegangen werden. Somit bestehen städtebaulich keine Bedenken. 
 
 

Anlagen: Lageplanskizze, Ansicht und Fotomontage 

 









Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/118 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  31.05.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Einbau von zwei Ferienwohnungen  
Walheimer Str. 4, Flst. 2145/3, Hofen 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     

     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Walheimer 
Straße“. 
 
Geplant ist der Einbau von 2 Ferienwohnungen in das bestehende Gebäude. Hierzu werden 
bestehende Wohnräume im Erdgeschoss und Dachgeschoss umgebaut zu 
Ferienwohnungen. 
 
Im Bereich der Walheimer Straße 4 handelt es sich um ein Mischgebiet. Dort sind 
Ferienwohnungen zulässig. 
 
Für 2 – 6 Zimmer von Ferienwohnungen ist 1 Stellplatz zur Verfügung zu stellen. Dieser ist 
auf dem Grundstück vorhanden. 
 
Dem Bauantrag liegt auch ein Antrag auf Abweichung bezüglich des Fluchtweges vor. Die 
Prüfung hierzu obliegt der Baugenehmigungsbehörde. Das städtische Einvernehmen ist nicht 
erforderlich. 
 
 

Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan und Ansichten 

 









Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/120 
Federführung: 
 
FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  11.06.2019 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Umnutzung einer Betriebsstätte  
Industriestraße 25 - 27, Flst. 2450/1, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Schmiedsberg, 1. 
Änderung“. 
 
Geplant ist die Umnutzung der bestehenden Betriebsstätte. 
 
Äußerlich werden keine Veränderungen am Gebäude vorgenommen. 
 
Die bestehenden Räume werden anders genutzt, teilweise gibt es eine andere 
Raumaufteilung. 
Aus der ehemaligen Maschinenhalle wird Produktion, Montage, Lager und Versand. Aus der 
Konfektionierung wird Produktion und Lager, aus dem Lager werden Aufenthaltsräume und 
Umkleideräume. Der Technikraum wird in die bisherige Zwischenbühne eingebaut.  
 
Die Räumlichkeiten werden an mehrere Firmen vermietet, die Scheibenwischer und 
Spannvorrichtungen montieren, Schaltschränke zusammenbauen und Wartungen planen. 
 
 
 
Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan und Lageplan 
 







Informationsvorlage 
 
 
 

 
 

2019/123 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bauleitplanung 
 
 
 
Reg.Nr. 621.25 
 
Datum  18.06.2019 

 

Betreff: 
 

Bauleitplanung Nachbargemeinden  
Gemeinde Freudental, Bebauungsplan "Alleenfeld" 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
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Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Freudental plant die Neuaufstellung des Bebauungsplans „Alleenfeld“ am 
südöstlichen Ortsrand. 
 
Ein Teil dieses Gebiets soll der Wohnbebauung dienen. 
 
Außerdem ist die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes geplant. 
 
Die Stadt Bönnigheim wird als Nachbargemeinde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
nach § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch angehört. 
 
Bezüglich der vorgelegten Planung bestehen keine Bedenken und Anregungen. 
 
 

Anlagen: Erläuterungen und Planunterlagen 

 











Informationsvorlage 
 
 
 

 
 

2019/124 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bauleitplanung 
 
 
 
Reg.Nr. 621.25 
 
Datum  18.06.2019 

 

Betreff: 
 

Bauleitplanung Nachbargemeinden  
Gemeindeverwaltungsverband Besigheim  
Fortschreibung Flächennutzungsplan 2020 - 2035 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     

     
 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeindeverwaltungsverband Besigheim hat am 6.5.2019 den Aufstellungsbeschluss 
für den Flächennutzungsplan 2020 bis 2035 ver das Verbandsgebiet beschlossen und zwar 
für die Gemarkungen der Stadt Besigheim mit Ottmarsheim und der Gemeinden Freudental, 
Gemmrigheim, Hessigheim, Löchgau, Mundelsheim und Walheim. 
 
In den Verbandsgemeinden des Verwaltungsverbands Besigheim ist hauptsächlich ein 
dringender Bedarf an weiteren Wohnbauflächen und in einzelnen Verbandsgemeinden ein 
Bedarf an weiteren Gewerbe- und Sonderbauflächen sowie Flächen für den Gemeinbedarf 
erforderlich.  
 
Die benötigten Flächen teilen sich wie folgt auf: 
Wohnbauflächenbedarf: 
Besigheim: 31,9 ha 
Freudental: 2,5 ha 
Gemmrigheim: 9,5 ha 
Hessigheim: 3,4 ha 
Löchgau: 13,4 ha 
Mundelsheim: 3,1 ha 
Walheim: 4,1 ha 
 
Gewerbeflächenbedarf: 
Besigheim: 5,6 ha 
Freudental: ein Mischgebiet für kleinere Betriebe 
Gemmrigheim: Ausweisung eines Gewerbegebiets und eines Mischgebiets 
Hessigheim: Ansiedlung von bedarfsgerechten Betriebs- und Wohngebäuden für die örtliche 
Landwirtschaft 
Löchgau: 6,9 ha 
Mundelsheim: 3 ha (als Flächenreserve) 
Walheim: kein Bedarf 
 
Sonderbauflächen: 
Besigheim: Sonderbaufläche im Niedernberg, um den Weintourismus ausbauen zu können 
Freudental: Sonderbaufläche Lebensmittelmarkt 
Hessigheim: Sonderbaufläche zur Sicherung der Entwicklung der Felsengartenkellerei 
Walheim: Sonderbaufläche Lebensmittelmarkt 
 
Die Stadt Bönnigheim wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung angehört. 
Es werden keine Bedenken oder Anregungen geltend gemacht. 
 
 

Anlagen: Auszüge aus dem Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan 

 

































Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/126 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Knoll, Peter 
 
Fachgebiet Tiefbau 
 
 
Reg.Nr. 701.13 
 
Datum  24.06.2019 

 

Betreff: 
 

Grundstücksanschlüsse Wasserversorgung und  
Entwässerung 
Reitsportgelände Hofen 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     

     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Firma Mayer aus Kirchheim am Neckar wird der Auftrag für die Tiefbauarbeiten der 
Grundstücksanschlüsse  Reitsportgelände Hofen zu brutto 78.024,49 € erteilt. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Für die Erschließung des Reitsportgeländes in Hofen sind Grundstücksanschlüsse für die 
Wasserversorgung und Entwässerung erforderlich. Die Planung für die Entwässerung 
erfolgte durch das Bauingenieurbüro Kleiner aus Winnenden. Die Trasse ist im beiliegenden 
Lageplan dargestellt. Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Das Niederschlagswasser 
wird gedrosselt in den vorhandenen Wassergraben eingeleitet. Der Schmutzwasserkanal 
wird im Feldweg nördlich der Kleintierzuchtanlage verlegt. Parallel zum Schmutzwasserkanal 
wird auch die Wasserhausanschlussleitung verlegt.  
 
Die Tiefbauarbeiten wurden hierfür beschränkt  ausgeschrieben. Zur Submission am 
16.05.2019 gingen insgesamt fünf Angebote ein. Die Angebote wurden vom Büro Kleiner 
fachtechnisch und rechnerisch geprüft.  
Es wird vorgeschlagen, der Firma  Eugen Mayer GmbH & Co.KG aus Kirchheim/Neckar, den 
Auftrag in Höhe von brutto 78.024,49 € zu erteilen.  
Die Verlegung der Wasserleitung erfolgt durch die Heilbronner Versorgungs GmbH (HVG). 
Der Anschluss erfolgt an der Wasserleitung der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe 
(BWG).  
Die Arbeiten sind bis Ende September auszuführen. 
Die Koordination für die Verlegung von Strom und Telekommunikationsleitungen muss noch 
mit den Vertretern des Reitvereines erfolgen.  
 
Die Maßnahme wird wie folgt finanziert: 
Haushaltsplan 2019: 
Schmutzwasser      2.7000.950000.090   80.000,00 € 
Regenwasser     2.7000.950100.090   15.000,00 € 
Wasserversorgung     7.3907.900043    18.000,00 € 
 
 

Anlagen: Lageplan Leitungen 

 





Informationsvorlage 
 
 
 

 
 

2019/127 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Knoll, Peter 
 
Fachgebiet Tiefbau 
 
 
 
Reg.Nr.  
 
Datum  24.06.2019 

 

Betreff: 
 

Kabellegung durch die Netze BW 
im Bereich Kronenhof bis Baumbachhof 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
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Sachverhalt: 
 
Die Netze BW plant die Mittelspannungsfreileitung vom Kronenhof zum Baumbachhof durch 
eine Erdverkabelung zu ersetzen. Die Trasse verläuft im unbefestigten Feldweg südlich des 
Kronenhofes nach Westen bis zum asphaltierten Feldweg (südlich Hochbehälter Erligheim). 
Die Trasse verläuft dann im asphaltierten Weg weiter nach Süden, Querung des 
Baumbaches und weiter bis auf Höhe des Baumbachhofes.  Die Trasse ist im beiliegenden 
Lageplan dargestellt. 
 
Die Querung des Baumbaches erfolgt mit einer Spülbohrung. 
 
Die Netze BW wird auf die  Querung der  geplanten Hochbehälterzuleitung der 
Bodenseewasserversorgung im Flurstück 1537  hingewiesen. 
 
 
 

Anlagen: Lageplan 

 





Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2019/122 
Federführung: 
 
FB 3 - Finanzen und Liegenschaften 

Sachbearbeitung:  
Thüry, German 
 
Fachgebiet Finanzen 
 
 
Reg.Nr. 815.0 
 
Datum  11.06.2019 

 

Betreff: 
 

Wasserbezugsrechte bei der Besigheimer 
Wasserversorgungsgruppe 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 04.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 

  externer Sachverständiger 
 

Bisherige Beratungsfolge: 
 

Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Eine mögliche Empfehlung der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe auf Erhöhung 
des bestehenden Bezugsrechts um 1 l/s auf 17 l/s wird zur Kenntnis genommen. 

 
2.  Die endgültige Entscheidung über den möglichen Antrag auf Erhöhung des 

Bezugsrechts trifft der Gemeinderat nach dem Vorliegen weiterer Erfahrungs- und 
Prognosewerte  

 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Ausgangslage 
 
Die Stadt Bönnigheim ist Mitglied im Zweckverband Besigheimer Wasserversorgungsgruppe 
(BWG) und deckt aktuell rund 80% des städtischen Gesamtwasserbedarfs über die BWG ab. 
Die Stadtteile Hohenstein und Hofen werden ausschließlich über die BWG versorgt, im 
Stadtteil Bönnigheim besteht auch noch eine Eigenwasserentnahmestelle im Freudentaler 
Pfad, deren Wasser im Hochbehälter Schupen mit dem Wasser der BWG gemischt und von 
dort zentral in das Leitungsnetz Bönnigheims eingespeist wird. 
 
Im Zuge der Errichtung des Hochbehälters Reuth auf Gemarkung Besigheim wird sich die 
Verbandsversammlung gemäß beigefügtem Entwurf der Verbandsvorlage auch mit dem 
Auslastungsgrad der aktuell bestehenden Bezugsrechte und deren möglichen Erhöhungen 
auseinander setzen. 
 
Wie dort dargestellt, nahm die Bönnigheimer Wasserabnahme seit 2007 im Trend 
kontinuierlich zu. Zuletzt lag diese im Jahr 2018 bei rund 370.300 m³, was einem Anteil von 
73,4% des vorhandenen Bezugsrechts in Höhe von rund 504.600 m³ entspricht. Im Vergleich 
zu den weiteren Verbandskommunen ist dies der höchste Auslastungsgrad.  
 
Das Bezugsrecht bildet grundsätzlich den Maßstab für die maximale jährliche 
Abnahmemenge. Zudem ist diese auch für die Berechnung eines Zuschlags bei der 
Überschreitung der Tageshöchstabnahmemenge maßgeblich. Nach den Regelungen in der 
Verbandssatzung muss für die Überschreitung des Bezugsrechts ein Zuschlag von 100% der 
variablen Kosten der Betriebskostenumlage von aktuell 48,854 Cent/m³ gezahlt werden, 
wenn eine Überschreitung an mehr als 2 Tagen Monat vorliegt. 
 
Durch die lang anhaltende Trockenheit im Jahr 2018 wurde die Tageshöchstmenge an zwei 
Tagen (02./03.07.2018) überschritten. Zu einer Zuschlagsberechnung ist es somit noch nicht 
gekommen.  
Von der Verbandsverwaltung der BWG wird trotzdem vorgeschlagen, die Bezugsrechte von 
Bönnigheim um 1 l/s zu erhöhen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
In der nachfolgenden Tabelle ist dargestellt, wie sich die Bezugskosten bei gleicher 
Abnahmemenge entwickeln würden, wenn die Bezugsrechte von 16 l/s auf 17 l/s erhöht 
werden. Grundlage sind die Planwerte der BWG für die Stadt Bönnigheim im Jahr 2019: 
 

l/s Abnahmemenge 

in m³ 

Festkostenumlage 

je l/s 

variable 

Kosten je m³ 

Umlage 

gesamt 

Kosten je 

m³ 

  8.350 € 0,48854 €   

16 352.000 133.600 € 171.966,08 € 305.566 € 0,87 € 

17 352.000 141.950 € 171.966,08 € 313.916 € 0,89 € 

 
Nachdem auch bei einer Auslastungsquote von 73,4% noch ein ausreichender Puffer zur 
Obergrenze besteht, macht eine dauerhafte Erhöhung der Bezugsrechte wirtschaftlich für die 
Stadt Bönnigheim nur Sinn, wenn die täglichen Verbräuche über einen längeren Zeitraum 
das aktuelle Bezugsrecht von 16 l/s überschreiten. Rechnerisch können 
Überschreitungszuschläge für 17.092 m³ (8.350 € : 0,48854 €) geleistet werden, bevor eine 
Erhöhung aufgrund der dadurch ansteigenden Fixkosten wirtschaftlicher wird. Zur 
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Einordnung dieses Wertes kann darauf verweisen werden, dass die Überschreitungsmenge 
am 02. und 03.07.2018 bei insgesamt 44 m³ lag. 
 
Es ist unstrittig, dass mit der Aufsiedlung des Gewerbegebiets Lauffener Feld III sowie des 
Wohngebiets Schlossfeld und der weiteren Schließung von Baulücken im Stadtgebiet sich 
mittelfristig der Wasserbedarf in Bönnigheim weiter erhöhen wird. Auch können längere 
Trockenperioden insbesondere den Bedarf an Trinkwasser für Bewässerungszwecke 
erhöhen. 
 
Aufgrund der obigen Ausführungen wird aktuell aber noch keine Notwendigkeit gesehen, die 
Bezugsrechte bei der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe zu erhöhen. Vielmehr soll die 
Entwicklung der Wasserbezugsmengen beobachtet werden und zu einem späteren Zeitpunkt 
ggf. anhand einer Prognoseberechnung im Gemeinderat über die Erhöhung der 
Bezugsrechte entschieden werden. 
 
 
 
Anlagen: Entwurf Vorlage BWG Nr. 05-2019 

 



Anlage zu Vorlage 2019/122
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